
 

St. Sebastianus 
Schützenbruderschaft 
1350 Monheim e.V. 

Schützenhaus Monheim: 

Am Werth 2 

40789 Monheim am Rhein  

www.sebastianus-monheim.de 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Brudermeister: 

Stellv. Brudermeister: 

Schatzmeister: 

Schriftführerin: 

Bernhard Libertus ∙ Zaunswinkelstr. 29d ∙ 40789 Monheim am Rhein 

Eugen Kraus ∙ Alte Schulstr. 19 ∙ 40789 Monheim am Rhein 

Jerome Werner ∙ Bahnstr. 125a ∙ 40764 Langenfeld 

Angelika Libertus ∙ Zaunswinkelstr. 29d ∙ 407890 Monheim am Rhein 

Bankverbindung: 

SSK Düsseldorf: 

DE36300501100087001970 

VR Bank: 

DE53305605480001643010 

 

 

 
 
 

Ausschreibung zum „Pokal der Vereine“ 
 

 
1.) Startberechtigt sind eingetragene Vereine und feste Gruppierungen -nachfolgend Teilnehmer genannt- 

aus dem Ortsgebiet der Stadt Monheim am Rhein. Ausgeschlossen sind Schützen- sowie Schiessver-
eine (Einzelschützen dürfen bei anderen Vereinen in den Mannschaften teilnehmen). 

 
2.) Jeder Teilnehmer kann max. zwei Mannschaften (ã vier Schützen ab 16 J., hier benötigen wir eine 

schriftl. Genehmigung der Eltern, Vordrucke bei uns erhältlich) zu diesem Schießen melden. Pro 
Mannschaft wird ein Startgeld von 20,-- € erhoben. Jeder Einzelschütze darf nur einmal teilnehmen, 
d.h. nur für eine Mannschaft starten. 

 
3.) Ausrichter und Veranstalter des Schießens ist die St. Seb. Schützenbruderschaft 1350 Monheim e.V. 

Die Leitung und Beaufsichtigung des Schießens liegen bei dem jeweiligen Schießmeister (oder einem 
von ihm Beauftragten) der Bruderschaft. 

 
4.) Geschossen wird mit Kleinkaliber Standardgewehren auf eine Entfernung von 50 Metern, auf elektroni-

sche Scheiben. Der Anschlag ist sitzend aufgelegt. Drei Schuss zur Probe und fünf Schuss als Wer-
tung (Zeit. max. 10 Minuten). 

 
5.) Gewehre und Munition stellt die Bruderschaft zur Verfügung. 
 
6.) Das Schießen wird auf vier Ständen ausgeführt. Eine Mannschaft belegt eine Lage. Das Nachschießen 

eines Mannschaftsmitgliedes kann in Ausnahmefällen durch die Aufsicht gewährt werden. 
 
7.) Die Auswertung erfolgt hinter verschlossener Tür durch zwei vom Schießmeister der Bruderschaft be-

auftragte Schießleiter, nach den Regeln des BdHDS. 
 
8.) Die Siegerehrung erfolgt im Rahmen des gemütlichen Abends der Vereine am Pfingstsamstag im 

Schützenhaus. 
 
9.) Jede Mannschaft erhält eine Urkunde. Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten jeweils einen Po-

kal, der in ihr Eigentum übergeht. 
 
10.) Alle hier nicht geregelten Punkte werden nach der Sportordnung des Bund der Historischen Deutschen 

Schützenbruderschaften e.V., Köln behandelt. 
 
 
 
                    40789 Monheim am Rhein, den 1. März 2026 

 

                           
                     Angelika Libertus 
                           Schriftführerin  


